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	Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung

Ab dem 1. März 2010 sind die Stundensätze für Mehrarbeit im Schuldienst erhöht worden. Sie gelten auch für die Vergütung von nebenamtlichem Unterricht. Die Bezahlung richtet sich nach dem Eingangsamt des Lehramtes:

A 12

19,97 Euro

A 13 (gehobener Dienst)

23,71 Euro

A 14 (höherer Dienst)

27,71 Euro

Verbesserung von Beihilferegelungen

Die „Verordnung über Beihilfen im Krankheits-, Pflege- und Trauerfall“ (Beihilfeverordnung, BVO) ist im November 2009 neu verkündet worden.

Einige der Änderungen sind wichtig:

· Erweiterung der Regelung bei Zahnimplataten: Einzelzahnlücken sind grundsätzlich beihilfefähig geworden.

· Begrenzung der finanziellen Belastung: Ab 2010 dürfen die Kostendämpfungspauschale, der Eigenanteil bei zahntechnischen Leistungen und die Selbstbehalte bei Inanspruchnahme von Wahlleistungen im Krankenhaus die Belastungsgrenze von 2 % der Bruttojahresbezüge des Beihilfeberechtigten nicht übersteigen. Maßgeblich sind die Bezüge des Vorjahres.

Die Regelungen gelten rückwirkend für Aufwendungen, die nach dem 31.03.2009 entstanden sind, auch wenn der entsprechende Beihilfebescheid bereits bestandskräftig geworden ist. 

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich am besten an die Beihilfestelle.

Durchbezahlung der Sommerferien

Laut Erlass des MSW sind bei befristeten Arbeitsverhaltnissen die Sommerferien durchzubezahlen, wenn „vor Ferienbeginn eine unmittelbare Anschlussverwendung nach den Ferien (ggf. auch an einer anderen Schule oder auch im Bereich einer anderen Schulaufsichtsbehörde) feststeht.“ Geleistete Unterrichts- und Ferienwochen müssen mindestens in einem Verhältnis von 3 : 1 stehen.

Es wird auch durchbezahlt, wenn sich der Vertretungsgrund ändert (z. B. erst Mutterschutz-, dann Elternzeitvertretung). Durchbezahlt wird ebenfalls bei Wechsel an eine andere Schule, zu einem anderen Schulamt oder in eine andere Schulform. Das Schulamt, das den Beschäftigten zuletzt bezahlt hat, ist für die Durchbezahlung der Sommerferien zuständig. 

Es kann nur durchbezahlt werden, wenn es nach den Ferien eine zu vertretende Person mit entsprechendem Stundenanteil gibt.

Es wäre jedoch nicht zulässig, das Arbeitsverhältnis zum Ende des Schuljahres zu beenden, weil keine zu vertretende Person vorhanden ist, um nach den Sommerferien aufgrund eines neuen Vertretungsfalles ein neues Arbeitsverhältnis zu begründen.

Supervision

Unsere Kollegin Edith Schlömer-Bracht hat ihre dienstliche Tätigkeit wieder in den HSK verlegt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bietet sie Einzel-, Team- und Gruppensupervisionen für LehrerInnen und LehramtsanwärterInnen an: Für GEW-KollegInnen bietet sie ihre Leistungen zu einem besonders günstigen Honorar an. Nähere Informationen auf ihrer Homepage www.supervision-brilon.de.
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     Ihre Ansprechpartner für Probleme
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Berufskolleg


02962/5383


�HYPERLINK "mailto:axel.krueger@gew-hsk.de"�axel.krueger@�gew-hsk.de�
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Grundschule


0291/9086699


� HYPERLINK "mailto:Kathrin.kotthoff@�gew-hsk.de" �Kathrin.kotthoff@�gew-hsk.de�








Hauptschule


02932/53280


� HYPERLINK "mailto:h.j.berghoff@�gew-hsk.de" �h.j.berghoff@�gew-hsk.de�





Förderschule


02992/5757


� HYPERLINK "mailto:roswitha.franz@�gew-hsk.de" �roswitha.franz@�gew-hsk.de�

















